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Zustimmung des Finanzausschusses zur 
Umsetzung von Haushaltsmitteln zwischen den Einzelplänen 04 und 10 gem. 
§ 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz (HG) 2024;
Umdruck 20/3895

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in seiner 73. Sitzung am 7. November 2024 hat der Finanzausschuss einer Umsetzung 
von Haushaltsmitteln zwischen dem Einzelplan 04 des Ministeriums für Inneres, Kommu-
nales, Wohnen und Sport (MIKWS) und dem Einzelplan 10 des Ministeriums für Soziales, 
Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) gem. § 8 Abs. 22 
Haushaltsgesetz (HG) 2024 auf der Grundlage des Umdrucks 20/3895 zugestimmt. 
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Staatssekretärin 

12. November 2024

Mein Zeichen: 74264/2024 

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landta-
ges 
Herrn Lars Harms, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich:  
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

über das: 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 

gesehen 
und weitergeleitet 
Kiel, den 12.11.2024 
gez. Staatssekretär 
Oliver Rabe 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/3948
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Neben Notkreditmitteln sollten auch Bundesmittel umgesetzt werden. Dieser Vorgehens-
weise steht jedoch die LT-Drs. 20/431 (neu) 2. Fassung entgegen, wonach Finanzhilfen 
des Bundes vorrangig vor Landesmitteln in Anspruch zu nehmen sind.  

Aus diesem Grund ist eine Umsetzung aus dem Einzelplan 04 des MIKWS in den Einzel-
plan 10 des MSJFSIG ausschließlich aus Notkreditmitteln in Höhe von bis zu 
16.774,5 TEuro wie folgt erforderlich: 

von 0416-88331 MG 03  
„Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms „Herrichtung von Unterkünften“ 
(Notkredit)“ 

nach 1009-63317 MG 07 
„Zuweisungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbrin-
gung und Integration von Geflüchteten (KLV-Vereinbarung) (Notkredit)“ 

Der o.g. Betrag könnte sich noch um bis zu 3.115,4 TEuro reduzieren, da sich die dazuge-
hörigen Anträge derzeit noch in Bearbeitung befinden. 

Ich bitte um Zustimmung gemäß § 8 Abs. 22 HG 2024. Im Nachgang ergeht ein entspre-
chender Umsetzungsantrag an das Finanzministerium. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schlussgezeichnet 
Magdalena Finke 


	Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 
	An den Vorsitzenden des Finanzausschusses des Schleswig-Holsteinischen Landtages Herrn Lars Harms, MdL Landeshaus 24105 Kiel 
	nachrichtlich: Frau Präsidentin des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein Dr. Gaby Schäfer Berliner Platz 2 24103 Kiel 
	über das: Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein Düsternbrooker Weg 64 24105 Kiel 
	Zustimmung des Finanzausschusses zur Umsetzung von Haushaltsmitteln zwischen den Einzelplänen 04 und 10 gem. § 8 Abs. 22 Haushaltsgesetz (HG) 2024; Umdruck 20/3895 



